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§ 22 VAG 2016
Dienstleistungsfreiheit: Ausubung

im Inland

VAG 2016 - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)EWR-Versicherungs- und EWR-RUckversicherungsunternehmen bedurfen fir den Dienstleistungsverkehr keiner
Konzession nach diesem Bundesgesetz. Bei EWR-Versicherungsunternehmen ist dieser zuldssig, wenn die
Aufsichtsbehdrde des Herkunftsmitgliedstaats der FMA

1. 1.die Versicherungszweige, die das Versicherungsunternehmen betreiben darf, und die Art der Risiken, die
es im Dienstleistungsverkehr decken will, mitgeteilt hat und
2. 2.eine Bescheinigung daruber Gbermittelt hat, dass das EWR-Versicherungsunternehmen tber die
erforderlichen Eigenmittel verfigt.
Das EWR-Versicherungsunternehmen hat, sofern sich die im Dienstleistungsverkehr ausgetbten Tatigkeiten auf
die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (Z 10 der Anlage A) mit Ausnahme der Versicherung der Haftpflicht des
FrachtfUhrers erstrecken, der FMA eine Bescheinigung vorzulegen, dass es eine Beteiligung an der Einrichtung
gemal’ 8 30 KHVG vollzogen hat und hat den Namen und die Anschrift des Schadenregulierungsvertreters § 31
KHVG) im Inland mitzuteilen.

2. (2)EWR-Versicherungsunternehmen dirfen den Dienstleistungsverkehr erst aufnehmen, sobald sie von der
Aufsichtsbehdrde des Herkunftsmitgliedstaats von der Mitteilung gemaR Abs. 1 in Kenntnis gesetzt worden sind.

3. (3)Andert sich die Art der Risiken, die das EWR-Versicherungsunternehmen im Dienstleistungsverkehr decken will,
so ist insoweit der Dienstleistungsverkehr nur zulassig, wenn die Aufsichtsbehdrde des Herkunftsmitgliedstaats
dies der FMA mitgeteilt hat. Der Dienstleistungsverkehr darf aufgenommen werden, sobald die Aufsichtsbehdrde
des Herkunftsmitgliedstaats dem EWR-Versicherungsunternehmen diese Mitteilung zur Kenntnis gebracht hat.

4. (4)Bei Risiken, die keine Grofrisiken sind, hat das EWR-Versicherungsunternehmen dem Versicherungsnehmer
vor Abschluss eines Versicherungsvertrages mitzuteilen, von welchem Mitgliedstaat aus der Vertrag im
Dienstleistungsverkehr abgeschlossen wird. Wenn dem Versicherungsnehmer Unterlagen zur Verfligung gestellt
werden, muss diese Mitteilung darin enthalten sein.

5. (5)Auf EWR-Versicherungsunternehmen und EWR-RUckversicherungsunternehmen, die ihren Sitz in einem
Mitgliedstaat haben und im Dienstleistungsverkehr Risiken decken, die im Inland belegen sind, sind im Hinblick
auf die im Dienstleistungsverkehr erbrachten Tatigkeiten neben den Bestimmungen dieses Paragraphen, § 17
Abs. 4,830 Abs. 1und 2,831,891,893 bis § 96,8 98,8 101, § 127d, § 128 bis § 135e, § 246 Abs. 1 zweiter und
dritter Satz sowie Abs. 2 und 4, § 289, § 290 Abs. 2 und 3 sinngemal anzuwenden. Sofern diese Vorschriften nur
auf den Betrieb im Inland oder auf im Inland belegene Risiken anwendbar sind, bleibt dies unberihrt.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/khvg/paragraf/30
https://www.jusline.at/gesetz/khvg/paragraf/31
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/30
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/31
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/91
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/93
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/96
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/98
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/101
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/127d
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/128
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/135e
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/246
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/289
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/290

In Kraft seit 01.10.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 22 VAG 2016 Dienstleistungsfreiheit: Ausübung im Inland
	VAG 2016 - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016


